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Pädagogische
Blätter.

Mmnigung des „Wvetz. EMhuiWsremAs" und der .Hädagog. Monatsschrift".

Organ des Vereins kaiPi, Ihrer lind Mliinänner der Mlveis
nnd des Weher. MW. Erzietiungsvereins.

Kinftedeln, 31. Januar 1903 i I^Io. 5. i 10. Ictlirgang.
Uedsktionskommission:

Die H H. Seminardireltvren F. Z. Kunz, Hitzkirch, Luzrrn; H. Baumgartner, Zug ; Dr. I. Stößel
Rickenbach, Schwyz; H. H, Leo Benz, Pfarrer, Berg, Kt. St, Gallen, und Cl. Frei zum Storchen
Ei:,fiedeln. — Einsendungen und Inserate sind an letzteren, als den Ches-Redaktor,

zn richten.

Abonnement:
trrscheint Ivöctienttirti einmal und kostet jährlich sür Vereinsmitglicder 4 Fr,,

siir Lehramtskandidaten S Fr., sür Nichtmiiglicder 5 Fr, Bestellungen bei den Verlegern:
Eberle «d Ricken bach. Vcrlagskiandlung. Einsiedeln.

Schonung der Augen.
Im Austrage des Erziehungsrates des Kantons St. Gallen verfaßte

dessen Mitglied vr. Müller eine 2 Zeitige „Anleitung zur Fürsorge für die

Gesundheit der Schuljugend". Die Anleitung hat über die Landesgrenze ernste
Beachtung gefunden, hat ja sogar ein Schulblatt, von Großdeutschland einen
Teil derselben abgedruckt. Für heute se en für unser Organ die Winke betr.
die Augen wörtlich herausgerissen. Sie lauten:

1. Die Schulbänke sind in der Weise aufzustellen, daß die Hauptlicht-
quelle von der linken Seite einfällt und kein störendes, sogenanntes falsches Licht
die Augen der Schüler belästigt oder blendet. — Daneben ist auch noch Be-
leuchtung von der Rückseite zulässig. Lichteinfall gegen den Blick der
Schulkinder ist unzulässig.

2. Wo direktes Sonnenlicht auf Bücher oder Hefte der Schüler fällt, ist
durch Herablassen von Stören oder ähnlichen Schutzvorrichtungen dasselbe ent-
sprechend

Tagesst

Absta
Kurzsi

gestattet
5

-chreib- und Zeichnungsstunden sind auf die hellsten

erben und Lesen, sowie bei Handarbeiten soll der normale
"von der Schrift oder Arbeit 30 om betragen. Einzig bei

hrevon eine Ausnahme gemacht werden,
ixagen von Brillen soll nur auf Grund ärztlicher Verordnung

m Schreiben empfiehlt es sich, spätestens von der dritten Klasse an
Papier, Feder und schwarze Tinte zu gebrauchen
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